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Verkauf von Forsthäusern in BrandenburgVerkauf von Forsthäusern in Brandenburg

Das Ministerium der Finanzen soll am 30. März 2000 mit de r
Brandenburgischen  Boden GmbH (BBG) einen Geschäftsbesorgungs -
vertrag zur Verwertung (Verkauf) von Fo rsthäusern abgeschlossen
haben. 

Ich frage die Landesregierung:

1. Inwieweit vereinbart sich der Verkaufsa uftrag mit der Lan-
desverfassung Aritkel 40 und 41?

2. Warum wurde der Verkauf der Forsthäuser der BBG übertra -
gen?  Steht diese Entscheidung nicht im Widerspruch zur –
laut Abschlussbericht Phase A Forstrefo rm – beabsichtigten
Entwicklung  des Geschäftsfeldes Immobilienentwicklung un d
–nutzung?

3. Wann und wie werden die Forsthäuser zum  Verkauf öffentlich
angeboten? In welchen Medien erfolgt ei ne öffentliche Aus-
schreibung?

4. Um wie viel Objekte handelt es sich ? (Bitte Aufschlüsse -
lung nach Gemeinde und Verkehrswert)

5. Wie werden die Gemeinden beim Verkauf beteilig?

6. Wie wird der erzielte Verkaufserlös verwendet?

7. Welche  Kosten entstehen bei der BBG durch den Verkauf de r
Forsthäuser?
Wie sollen entstehende Kosten gedeckt werden?

8. In welcher Höhe stehen zur Modernisieru ng und zur Instand-
haltung  von noch vorhandenen Forsthäusern Mittel zur Verfü -
gung?
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9. Welche  Prioritäten setzt die Landesregierung beim Verkau f
der Forsthäuser hinsichtlich ihrer künf tigen Nutzung? Wel-
che  Rolle spielen touristische Konzepte bei der Verkaufs -
entscheidung ?

10. Welche  Auflagen wurden der BBG beim Verkauf der Forsthäuse r
bezüglich der künftigen Nutzung gemacht?

11. Werden  Arbeitsplatzzusagen beim Kauf von Forsthäusern ge -
fordert?  Wenn ja, wie gestalten sich diese Auflagen und we r
kontrolliert die Einhaltung? Wenn nein, warum nicht?

12. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen B BG und Forstverwal-
tun g bezüglich einer möglichen touristischen Nutzung vo n
Forsthäusern aus? Wurden dazu Festlegungen getroffen?

Antwort der Landesregierung:Antwort der Landesregierung:

Das Ministerium der Finanzen hat den Ge schäftsbesorgungsvertrag
zur  Verwertung landeseigener bebauter, ehemals für forstlich e
Zwecke  genutzter Liegenschaften am 30.03.2000 mit der Branden -
burgischen  Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung un d
verwertung mbH (BBG) abgeschlossen. 

Zu Frage 1:

Der  Verwertungsauftrag ist in vollem Umfang mit Art. 40 und 4 1
LV vereinbar. Er steht insbesondere in Übereinstimmung mi t
Art.  40 Abs. 1 Satz 3 LV und den zu seiner Ausführung erlassene n
gesetzlichen  Bestimmungen. Die betroffenen Liegenschaften sin d
aus nahmslos  mit Wohngebäuden bebaut, die erheblichen Investi -
tionsbedarf  aufweisen. Die Veräußerung solcher Liegenschafte n
wird durch § 4 Abs. 3 Nr. 9 des Gesetze s zur Verwertung landes-
eigener  Grundstücke vom 26.07.1999 (GVBl I S. 272) – LGVG –
ausdrücklich zugelassen. 

Zu Frage 2:

Die  BBG ist mit der Verwertung der Forsthausliegenschaften be -
auftra gt  worden insbesondere wegen der daraus zu erwartende n
weiter en Verbesserung der Verwertungserfolge – und damit de r
Sicherung  von Einnahmen für den Landeshaushalt – und der dami t
einhergehenden  Entlastung der Grundstücks- und Vermögensämter ,
deren  Ressourcen vorrangig für die termingebundene Sicherung de r
Anspr üche  des Landesfiskus aus der Abwicklung der Bodenrefor m
sowie für erweiterte Aufgaben im Rahmen  der Verwaltung von Lan-
desbehördenzentren benötigt werden.

Der Verwertungsauftrag an die BBG steht  zu dem in dem angespro-
chenen  Abschlussbericht erwogenen Ausbau des Geschäftsfelde s
"Immobilienentwicklung  und –nutzung" innerhalb eines Landes -
forstbetriebes nicht im Widerspruch.



Gegenstand des Geschäftsbesorgungsvertr ages sind ausschließlich
Liege nschaften,  die für Zwecke der Forstverwaltung nicht meh r
benötigt  werden und die deshalb von dem Ministerium für Land -
wirt schaft,  Umweltschutz und Raumordnung aus dem dortigen Res -
sor tvermögen  in das Allgemeine Grundvermögen abgegeben worde n
sind.  Die Liegenschaften sind mithin nicht mehr Teil des Forst- ,
sondern des Finanzvermögens des Landes.

Zu Frage 3:

Die  Liegenschaften werden grundsätzlich im Wege der öffentliche n
Ausschreibung  angeboten. Ausschreibungen erfolgen, sobald di e
Objek te  verwertungsreif und - falls im Ausschreibungstext ei n
Mindestgebot  ausgewiesen werden soll - die Wertermittlung durch -
geführt ist. Öffentliche Ausschreibunge n erfolgen regelmäßig in
reg ionalen  Tageszeitungen. Das Ministerium der Finanzen ha t
allerdings zugelassen, dass mit Einfami lien-Wohnhäusern bebaute
Liegenschaften freihändig – also ohne ö ffentliche Ausschreibung
– a n dort wohnende Mieter veräußert werden dürfen, wenn dies e
mindesten s den vollen Wert (§ 63 Abs. 3 Satz 1 LHO) als Kauf -
preis  zahlen und sämtliche mit der Veräußerung verbundenen Ne -
benkosten übernehmen. 

Zu Frage 4:

Gegenstand des Verwertungsauftrages an die BBG sind 37 Objekte.
Diese  sind belegen in den Gemeinden Falkenberg, Klein Ziethen ,
Schneeberg,  Rehfelde, Lychen, Görlsdorf, Steinhöfel, Fried -
richsthal,  Boitzenburg, Ragow, Basdorf, Altenhof, Dannenberg ,
Tantow,  Wilmersdorf, Criewen, Eberswalde, Wolfshain, Hohenlei -
pis ch,  Lieberose, Rehain, Lug, Forst, Trebendorf, Tschernitz ,
Forst,  Proßmarke, Bad Liebenwerda, Belzig, Görzke, Kyritz, Dall -
min ,  Brieselang, Burgwall, Beetz, Hennigsdorf und Plattenburg .
Die  Verkehrswerte – die im übrigen bisher nur für einen Teil de r
Liegen schaften  ermittelt worden sind - sind vertraulich; be i
ihrem  Bekanntwerden wäre mit Beeinträchtigungen des Verwertungs -
ergebnisses  – und folglich mit Einbußen für den Landeshaushalt -
zu rechnen. Im Hinblick auf die Veröffe ntlichung dieser Antwort
der Landesregierung als Landtagsdrucksa che wird deshalb an die-
ser Stelle von Angaben zum Verkehrswert  abgesehen. Das Ministe-
rium der Finanzen ist bereit, dem Abgeo rdneten die Verkehrswer-
te, soweit sie ermittelt sind, auf Wuns ch in einem die Vertrau-
lichkeit wahrenden Verfahren zugänglich zu machen.

Zu Frage 5:

Bei  der Verwertung von Landesvermögen besteht grundsätzlic h
kei ne Veranlassung zur Beteiligung der Belegenheitskommune. D a
die  vo n der BBG zu verwertenden Forsthausliegenschaften nac h
Lage  und Größe auch keine herausgehobene Bedeutung für die In -
frastruktur und Entwicklung der Belegen heitskommunen haben, ist
deren Beteiligung im Veräußerungsverfahren nicht vorgesehen.



Zu Frage 6:

Die  Veräußerungserlöse sollen insbesondere für die Sanierun g
anderer  Forstliegenschaften verwendet werden; sie tragen dami t
zur wirtschaftlichen Ertüchtigung des v erbleibenden forstlichen
Grundvermögens bei. Im Haushaltsplan 20 00/2001 ist demgemäß bei
Kapitel  2 0 630 Titel 131 11 – hier werden die Erlöse in de n
Landeshaushalt  vereinnahmt - ein Deckungsvermerk zugunsten vo n
Kapitel 15 110 Titel 711 11 (Kleine Neu -, Um- und Erweiterungs-
bauten  für Forstgebäude) ausgebracht. Darüber hinaus hat de r
Landtag  einen Deckungsvermerk zugunsten von Kapitel 10 262 Tite l
812 71 und 812 99 beschlossen. 

Zu Frage 7:

Für  ihre im Rahmen des Verwertungsauftrages zu erbringende n
Dienstleistungen steht der BBG nach dem  Geschäftsbesorgungsver-
trag  e ine Leistungsvergütung zur Deckung ihrer Personal- un d
Sachkosten zu. Zusätzlich können zur Du rchführung des Auftrages
Auslagen  – beispielsweise für Wertermittlungen – erforderlic h
werden. 

Zu Frage 8:

Aus den Erlösen zurückliegender – noch von den Grundstücks- und
Vermögensämtern  durchgeführter – Veräußerungen von Forsthaus -
objekten  stehen derzeit bei Kapitel 20 630 Titel 131 11 au s
Einnahmen  des Jahres 2000 Mittel in Höhe von rd. DM 650.000,- -
zur  Verfügung; diese Mittel können – gemäß den in der Antwort z u
Frage 6. zitierten Deckungsvermerken – auch für die Modernisie-
run g und Instandhaltung von im Landeseigentum verbleibende n
Forsthäusern  verwendet werden. Zusätzlich sind rd. DM 715.000,- -
aus  Haushaltsresten des Jahres 1999 bereits für Sanierungsmaß -
nahmen an solchen Forsthäusern verplant. 

Zu Frage 9:

Die  Entwicklung einer ausgearbeiteten Prioritätenordnung spe -
ziel l  für die Veräußerung der Forsthausliegenschaften hat sic h
bisher  nicht als erforderlich erwiesen, weil sich in den zurück -
liegenden Verwertungsfällen gezeigt hat , dass für die Objekte –
bedingt  durch Lage und Zustand - nur ein sehr begrenzter Krei s
von Interessenten existiert.

Allg emein  wird in die Vergabeentscheidungen bei der Verwertun g
landeseigener  Liegenschaften auf Grundlage des § 3 LGVG nebe n
der  Höhe des Gebots auch die von dem Erwerber beabsichtigt e
künftige  Nutzung mit einbezogen. Die jetzt zur Verwertung ste -
henden Forsthausobjekte sind regelmäßig  für den Hauptzweck Woh-
nen  gestaltet und genutzt worden; es ist zu erwarten, dass be i
den Nutzungsabsichten der Erwerber erfahrungsgemäß private Wohn -
zwecke weit im Vordergrund stehen werde n. Diese Nutzungsart ist
hoch  zu bewerten, da der Eigentumserwerb an selbst genutzte m
Wohnraum ein wichtiges sozialpolitisches Anliegen darstellt. 



Sollten sich Interessenten mit einem to uristischen Nutzungskon-
zept  f ür den Erwerb einer Forsthausliegenschaft bewerben, s o
können  sie sich - angesichts der hohen Bedeutung, die die Lan -
desr egierung  der Entwicklung des Tourismus im Land Brandenbur g
beim isst  – gleichfalls einer besonderen Aufmerksamkeit bei de r
Ver gabeentscheidung  sicher sein. Zugunsten welches Zwecks i m
Fal l  des Vorliegens konkurrierender Angebote die Vergabeent -
scheidung  letztlich fällt, wird von den Umständen des Einzel -
falles abhängen.

Zu Frage 10:

Die  BBG ist vertraglich verpflichtet, im Rahmen ihrer Verwer -
tun gstätigkeit  sämtliche für die Verwertung landeseigener Lie -
genschaften erlassenen landesrechtliche n Bestimmungen zu beach-
ten. Dies schließt die in § 3 LGVG defi nierten Verwertungsziele
– deren mögliche Ausprägungen in der Pr axis beispielhaft in der
Antwort zu Frage 9 beschrieben sind - mit ein. 

Die  Vergabeentscheidung liegt nicht bei der BBG, sondern bei de m
Ministerium der Finanzen. Aufgabe der B BG ist es, die eingegan-
genen  Angebote unter Beachtung der v. g. Auswahlkriterien auszu -
wert en und dem Ministerium der Finanzen einen Vergabevorschla g
zu  un terbreiten. Da das Ministerium die Vergabeentscheidung –
gegebenenfalls  nach Beteiligung des Ausschusses für Haushalt un d
Finanzen aufgrund einer eigenständigen Bewertung der Gebote und
des  Auswertungsergebnisses der BBG trifft, sind qualifiziert e
Auflagen an die BBG entbehrlich. 

Zu Frage 11:

Angesichts  des begrenzten Kreises von Interessenten für Forst -
hausliegenschaften  werden sich arbeitsplatzbezogene Verpflich -
tungen am Grundstücksmarkt regelmäßig n icht durchsetzen lassen.
Bei  den Erwerbern wird die Nutzung für private Wohnzwecke wei t
im  Vordergrund stehen, bei der die Verpflichtung zur Schaffun g
von  Ar beitsplätzen in der Regel nicht in Betracht kommt. Vo r
diesem  Hintergrund sind der BBG keine Auflagen gemacht worden ,
von  Erwerbsinteressenten Arbeitsplatzzusagen zu fordern. Auf -
gru nd ihrer Erfahrungen im Bereich der Grundstücksverwertun g
wird  die BBG eine solche Forderung jedoch in Fällen, in dene n
sie gestellt werden können, durchsetzen ; dies zeigen die Erfah-
runge n mit der BBG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrage s
zur Verwertung landeseigener Schlösser und Herrenhäuser. 

Zu Frage 12:

Die  BBG wird sich, wenn dafür im Rahmen der Bewertung eine s
Nut zungskonzepts  Bedarf besteht, mit der Forstverwaltung in s
Benehmen setzen. Bedarf für besondere Bestimmungen dazu ist –
auch  vor dem Hintergrund der in der Antwort auf die Frage 9
geschilderten Marktlage bei der Verwert ung von Forsthausliegen-
schaften – nicht erkennbar. 


